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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der auf den italienischen Philosophen Machiavelli zu-
rückgehenden Idee der Staatsräson. Während die deutsche Staatsräson bereits Gegenstand vorhe-
riger Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste war,1 soll es hier um die Frage gehen, ob und in 
welcher Form ein solches Konzept in Politik und Recht anderer europäischer Staaten verankert 
ist. Hinsichtlich der Lage in Deutschland sei lediglich darauf hingewiesen, dass der Begriff der 
„Staatsräson“ kein Terminus des deutschen Rechts ist, sondern vielmehr ein politisches Leit-
prinzip beschreibt, welches weder Rechte noch Pflichten begründet. Es hat jedoch in Rechtsnor-
men Ausdruck gefunden, die antisemitische Handlungen verbieten.2 

Der Begriff hat nach dem 7. Oktober 2023 in der deutschen Öffentlichkeit wieder an Aktualität 
gewonnen, da sich das „politische Berlin“ als Reaktion auf die Terrorattentate der Hamas wieder 
vermehrt zur Existenz und Sicherheit Israels als „Teil der deutschen Staatsräson“ bekannten.3 

Gegenstand der Untersuchung sind Frankreich, Polen, Österreich, Italien und Spanien. Dabei 
wird zum einen die Frage behandelt, ob die Idee der Staatsräson Teil der politischen Prinzipien 
des jeweiligen Staates ist, und wie sich dies gegebenenfalls in politischen Entscheidungen nie-
derschlägt. Zum anderen geht es um die Frage, ob das Konzept der Staatsräson auch in die jewei-
ligen Rechtssysteme Eingang gefunden hat. 

 

2. Frankreich 

In Frankreich handelt es sich bei der „raison d’Etat“ nicht um ein rechtliches Konzept. Als poli-
tisches Instrument wurde es in Zeiten verwendet, in welchen das Rechtsstaatsprinzip noch nicht 
galt, sondern Frankreich monarchisch regiert wurde. Dieses schriftlich nicht definierte Konzept 
beschreibt die Rechtfertigung gewisser Maßnahmen mit deren Erforderlichkeit für den Schutz des 
Königs beziehungsweise Kaisers oder der Unabhängigkeit des französischen Staates. Zu diesen 
Maßnahmen gehört die Verhaftung ohne Gerichtsverfahren, die fortgesetzte Inhaftierung ohne die 

 

1 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Ausarbeitung: Entstehung, Wandel und Entwicklung des 
Staatsräson-Begriffs in Deutschland (WD 1 – 3000 – 024/23), 30.11.2023, abrufbar unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/984994/b6599ace70df398d643cc9e584d29caf/WD-1-024-23-pdf.pdf; 
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Kurzinformation: Zum Begriff der Staatsräson im deut-
schen Recht (WD 3 – 3000 – 134/23), 16.11.2023, abrufbar unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/984870/79547ce7fca4d17deedd8bf400ee7e44/WD-3-134-23-pdf.pdf. 

2 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Kurzinformation: Zum Begriff der Staatsräson im deut-
schen Recht (WD 3 – 3000 – 134/23), 16.11.2023, abrufbar unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/984870/79547ce7fca4d17deedd8bf400ee7e44/WD-3-134-23-pdf.pdf.  

3 Siehe zur Sicherheit Israels als Teil der deutschen Staatsräson u.a.: Rudolf Dreßler, „Gesicherte Existenz Israels 
– Teil der deutschen Staatsräson“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 15, 2005, S. 3-8, abrufbar unter: 
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29118/gesicherte-existenz-israels-teil-der-deutschen-staatsraeson-
essay/; Ralf Michaels, „Israels Sicherheit und Existenz zwischen Staatsräson und Rechtsstaatsprinzip“, in: Recht 
und Politik, Vol. 59 Nr. 1, 2023, S. 32-53, abrufbar unter: https://elibrary.duncker-
humblot.com/article/71364/israels-sicherheit-und-existenz-zwischen-staatsrason-und-rechtsstaatsprinzip.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/984994/b6599ace70df398d643cc9e584d29caf/WD-1-024-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/984870/79547ce7fca4d17deedd8bf400ee7e44/WD-3-134-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/984870/79547ce7fca4d17deedd8bf400ee7e44/WD-3-134-23-pdf.pdf
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29118/gesicherte-existenz-israels-teil-der-deutschen-staatsraeson-essay/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29118/gesicherte-existenz-israels-teil-der-deutschen-staatsraeson-essay/
https://elibrary.duncker-humblot.com/article/71364/israels-sicherheit-und-existenz-zwischen-staatsrason-und-rechtsstaatsprinzip
https://elibrary.duncker-humblot.com/article/71364/israels-sicherheit-und-existenz-zwischen-staatsrason-und-rechtsstaatsprinzip
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Einschaltung eines Gerichts und/oder ohne die Benachrichtigung der Angehörigen, die Inhaftie-
rung in geheimen Gefängnissen sowie die Hinrichtung ohne gerichtliches Verfahren.  

Abzugrenzen von der „raison d’Etat“ als ausschließlich politischem Konzept ist das dem franzö-
sischen Recht bekannte Konzept der Notstandsregelungen, welche in besonderen Situationen 
wie etwa Epidemien oder ausländischen Invasionen greifen. Die Aktivierung oder Verlängerung 
dieser Notstandsregime erfolgt durch das Parlament und ist nicht auf die „raison d’Etat“ gestützt, 
sondern auf das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände.   

Zwei dieser im französischen Recht enthaltenen Notstandsregime haben mangels Anwendung 
ihre Relevanz verloren. Zum einen die in Artikel 36 der Verfassung4 und Artikel L.2121-1 des 
Verteidigungsgesetzes5 vorgesehene Möglichkeit des Ministerrates, im Fall einer Belagerung dem 
Militär zusätzliche Befugnisse zu erteilen, welche weitreichende Eingriffe in die persönlichen 
Freiheiten der Bürger ermöglichen. Um den Zustand über zwölf Tage hinaus zu verlängern, be-
darf es einer Ermächtigung durch das Parlament. Diese vor allem während der beiden Weltkriege 
angewendete Regelung wurde zuletzt im Oktober 1945 in Gebrauch genommen. Zum anderen die 
Regelung des Artikel 16 der französischen Verfassung, welche sich auf Situationen bezieht, in 
denen die staatlichen Institutionen, die Unabhängigkeit Frankreichs, die Unversehrtheit des 
Staatsgebiets oder die Erfüllung internationaler Verpflichtungen bedroht sind und das ordnungs-
gemäße Funktionieren der öffentlichen Gewalt gestört ist. Diese Bestimmung wurde nur einmal – 
nämlich 1961 im Zusammenhang mit dem Algerienkrieg – angewendet. 

Demgegenüber steht das im Gesetz vom 3. April 19556 geregelte Konzept der Notstandslage, wel-
ches verabschiedet wurde, um mit den Folgen des Ausbruchs des Algerienkriegs umzugehen. Das 
Gesetz hat seit seiner Verabschiedung auch über den ursprünglich auf den Algerienkrieg begrenz-
ten Zweck hinaus mehrere Male Anwendung gefunden, zuletzt von 2020 bis 2022 zur Bewälti-
gung der COVID-19 Pandemie. Art. 1 des Gesetzes sieht vor, dass der Ausnahmezustand verhängt 
werden kann, wenn entweder eine unmittelbare Gefahr infolge schwerwiegender Beeinträchti-
gungen der öffentlichen Ordnung besteht oder wenn Ereignisse eintreten, die aufgrund ihrer Art 
und Schwere den Charakter einer öffentlichen Katastrophe haben. Die Kompetenz, einen solchen 
Ausnahmezustand zu verhängen, liegt beim Ministerrat. Die Erklärung erfolgt durch ein Dekret, 
welches zudem den örtlichen Geltungsbereich sowie die zu ergreifenden Maßnahmen konkreti-
sieren muss. Dieses Dekret kann vor dem Staatsrat (Conseil d’Etat)7 angefochten werden. Dem 
Parlament kommen dabei zum einen Kontrollrechte zu (z.B. Befragung der Regierung) und zum 
anderen die alleinige Kompetenz, diesen Ausnahmezustand über zwölf Tage hinaus zu verlän-
gern.  

 

4 Französische Verfassung vom 4. Oktober 1958, in amtlicher Übersetzung abrufbar unter: https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-02/2019_verfassung_1958.pdf.   

5 Code de la Défense, abrufbar unter: 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071307/2023-12-12/.  

6 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, abrufbar unter: 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000695350.  

7 Oberstes Verwaltungsgericht letzter Instanz. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-02/2019_verfassung_1958.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-02/2019_verfassung_1958.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071307/2023-12-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000695350
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Abgesehen vom Algerienkrieg wurde dieses Gesetz in den 1980er Jahren drei Mal in den franzö-
sischen Überseegebieten angewendet; zwanzig Jahre später dann erneut im Rahmen von Unruhen 
in Frankreich im Jahre 2005 und schließlich von 2015 bis 2017 als Reaktion auf die Anschläge 
des „IS“ in Paris und Nizza. Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde schließlich ab 2020 bis 
2022 durch mehrere Gesetze der Zustand einer Gesundheitsnotlage verhängt. 

 

3. Italien 

Das Konzept der Staatsraison ist in der politischen und philosophischen Debatte Italiens seit der 
Renaissance von wesentlicher Bedeutung. Dennoch ist dieses Konzept weder als Rechtsbegriff in 
der aktuellen italienischen Gesetzgebung verankert, noch findet es sich in der Rechtsprechung 
der italienischen Gerichte. Ähnliche Begriffe wie „nationales Interesse“, „öffentliches Interesse“ 
oder „öffentliche Sicherheit“ stützen jedoch in verschiedenen Bereichen des italienischen 
Rechtssystems Normen oder Rechtsinstitute, die als „Ausnahmen“ betrachtet werden können 
(z.B. das Staatsgeheimnis oder Gesetze gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität usw.). In je-
dem Fall dürfen diese “Ausnahmen“ das Grundprinzip der Verfassung und den Schutz der Men-
schenwürde und der Grundrechte nicht untergraben. 

 

4. Österreich 

Im österreichischen Recht ist die Staatsräson nicht als Rechtsbegriff verankert. Das österreichi-
sche Verfassungsrecht sieht keine Weisungsbefugnis beziehungsweise Richtlinienkompetenz des 
Bundeskanzlers vor, die als Ausrufung oder Ausdruck einer Staatsräson verstanden werden 
könnte. Allerdings wird die Rede des ehemaligen Bundeskanzlers Franz Vranitzky zur histori-
schen Verantwortung Österreichs im Nationalrat am 8. Juli 19918 oft als politische Äußerung ei-
ner Staatsräson im Zusammenhang mit der Existenz Israels angesehen. Sie wurde in den letzten 
Jahren mehrfach zitiert und in parlamentarischen Anfragen, Anträgen und Debatten angeführt. So 
bezeichnete der österreichische Außenminister in der Sitzung des Hauptausschusses des Natio-
nalrates für EU-Angelegenheiten am 25.10.2023 die Sicherheit Israels als Staatsräson und Grund 
für die Solidarität Österreichs mit Israel nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober 2023.9 
Doch auch wenn das Konzept der Staatsräson wie in Deutschland ein bestimmtes Ziel verfolgt, 
wie etwa die Sicherung der Sicherheit und Existenz des Staates Israel, kann nicht nachgewiesen 

 

8 Stenographisches Protokoll der 35. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 8. Und 9. Juli 1991,  
S. 3279 ff., abrufbar unter: https://www.parlament.gv.at/dokument/XVIII/NRSITZ/35/imfname_142026.pdf. 

9 Stenographische Protokolle der Beratungen des Hauptausschusses in Angelegenheiten der Europäischen Union 
am 25. Oktober 2023, abrufbar unter: 
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/IV/21/fnameorig_1590960.html. Siehe weitergehend zur Ent-
wicklung des Konzepts der Sicherheit Israels als Staatsräson Österreichs: Gudrun Harrer, „Die Außenpolitik  
gegenüber dem Nahen Osten und Mittleren Osten sowie der Türkei“, in: Martin Senn/Franz Eder/Markus Korn-
probst (Hrsg.), Handbuch Außenpolitik Österreichs, Springer 2023, S. 579-612, abrufbar unter: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-37274-3_27. 

https://www.parlament.gv.at/dokument/XVIII/NRSITZ/35/imfname_142026.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/IV/21/fnameorig_1590960.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-37274-3_27
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werden, dass eine "österreichische Staatsräson" der Grund für bestimmte außenpolitische Ent-
scheidungen ist oder war. 

Schließlich sei auf das österreichische Bundesverfassungsgesetz10 hingewiesen, durch welches 
die NSDAP sowie jegliche Betätigung „im nationalsozialistischen Sinn“11 verboten wurde. In der 
wissenschaftlichen Literatur wird argumentiert, dass dieses Gesetz als verfassungsrechtliche 
Grundlage für das österreichische Konzept der wehrhaften Demokratie angesehen werden kann 
und das hier beschriebene Konzept der Staatsräson verkörpert.12 

 

5. Polen 

Der Begriff der Staatsraison wird im polnischen Rechtssystem nicht definiert. Er wird im Allge-
meinen als Gesamtheit der existentiellen Interessen des Staates verstanden. Diese Interessen sind 
historischen Entwicklungen unterworfen, die aus Veränderungen der internen Bedingungen (z.B. 
der Umgestaltung des politischen Systems) oder externer Faktoren (z.B. Kriegen oder Verände-
rungen der Kräfteverhältnisse) resultieren können. Die Idee der Staatsraison spiegelt sich in Arti-
kel 5 der polnischen Verfassung wider: „Die Republik Polen schützt die Unabhängigkeit und In-
tegrität ihres Territoriums, gewährleistet Freiheiten und Rechte der Menschen und der Bürger 
sowie die Sicherheit der Staatsbürger, schützt das nationale Erbe und gewährleistet den Umwelt-
schutz, wobei sie sich von dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung leiten lässt.“13 

 

6. Spanien 

Das Konzept der Staatsräson ist weder im spanischen Rechtssystem verankert, noch ist es Aus-
druck eines politischen Konzepts. Es mag zwar in früheren Zeiten verwendet worden sein, aller-
dings nicht mehr seit der Etablierung Spaniens als Rechtsstaat. Artikel 1.1 der spanischen Verfas-
sung konstituiert Spanien als sozialen und demokratischen Rechtsstaat, der Freiheit, Gerechtig-
keit, Gleichheit und politischen Pluralismus als höchste Werte seiner Rechtsordnung vertritt.14 
Innerhalb dieses verfassungsrechtlichen Rahmens kennt die spanische Gesetzgebung jedoch 

 

10 Bundesverfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP vom 8. Mai 1945 (Verbotsgesetz 1947), abrufbar unter: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207.  

11 Artikel I § 3g Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP vom 8. Mai 1945 (Verbotsgesetz 
1947), abrufbar unter: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207.  

12 Siehe Ulrich Wagrandl, Wehrhafte Demokratie in Österreich, 2019.  

13 Polnische Verfassung vom 2. April 1997, in amtlicher Übersetzung abrufbar unter: 
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm.  

14 Spanische Verfassung vom 27. Dezember 1978, auf Englisch in amtlicher Übersetzung abrufbar unter: 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf
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Rechtsfiguren, die insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit der Staatsraison aufweisen, als sie sich 
auf außergewöhnliche Maßnahmen zum Schutz von Elementen wie der nationalen Sicherheit 
oder der Verteidigung des Staates beziehen. Dies betrifft insbesondere Einschränkungen von In-
formationsrechten in Fällen, in welchen der Zugang zu bestimmten Informationen sich nachteilig 
auf die nationale Sicherheit oder Verteidigung auswirken würde.15 Zudem erkennt Artikel 116 
der spanischen Verfassung Alarm-, Notstands- und Belagerungszustände als Situationen an, in 
denen besondere Maßnahmen ergriffen werden können, wenn dies aufgrund außergewöhnlicher 
Umstände zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Es 
handelt sich dabei um Maßnahmen, die für die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung unerlässlich sind und die in einem angemessenen Verhältnis zu den Umständen 
stehen müssen. Diese Mechanismen sind weiter im Gesetz über Alarm-, Notstands- und Belage-
rungszustände vom 1. Juni 1981 (4/1981)16 sowie in den Artikeln 162 bis 165 der Geschäftsord-
nung der Abgeordnetenkammer17 geregelt.  

*** 

 

15 Siehe etwa Art. 3 des Gesetzes zu Nationaler Sicherheit vom 28. September 2015 (36/2015), abrufbar unter: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/09/28/36/con; Art. 14 und 16 des Gesetzes zu Transparenz, Zugang zu öffent-
lichen Informationen und guter Regierungsführung vom 9. Dezember 2013 (19/2013), abrufbar unter: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con; Art. 3 und 10 des Gesetzes zu Amtsgeheimnissen vom 5. April 
1968 (9/1968), abrufbar unter: https://www.boe.es/eli/es/l/1968/04/05/9/con; Art. 7 der Ständigen Geschäfts-
ordnung des Abgeordnetenhauses, auf Englisch in amtlicher Übersetzung abrufbar unter: 
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf.   

16 Abrufbar unter: https://www.boe.es/eli/es/lo/1981/06/01/4/con.  

17 Auf Englisch in amtlicher Übersetzung abrufbar unter: 
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf  

https://www.boe.es/eli/es/l/2015/09/28/36/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1968/04/05/9/con
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/1981/06/01/4/con
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
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